
995 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht 
des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (874 der Bei
lagen): Bundesg~setz,m,it dem das Versamm
lungsgesetz 1953. abgeändert wird und über 
den Ant~ag""derAbgeor(fneten Probst und 
Geho'ssen' (6'6i A)bettetfend'ein Bundesgesetz, 
mit dell'rrder§ 7 de~ Versammlungsgesetzes 
1~53{atifgehobertwird·(Versai1lmlungsgesetz-

. "Novellef967) 
Die dem Ausschuß zur Vof'beratung vorgeIe

geile Regi~ungsvorlag'e .' hat 'Xnderungen einiger 
Bestimmungen des Versammlungsgesetzes 1953 
zp1p"qegen~tan~. " yor aV~Il1' spHen die Bestim
mimgen über die Abhaltung von Versammlungen 
unter freiem Himmel während Sitzungen des 
Nationalrates, des Bundesrates, der Bundesver
säiritrrlung ;od~rceines;La:ndtages neu gefaßt 
werden. Der Antrag der Abgeordneten Probst 
und Genossen sieht eine Aufhebung der Bestim
mungen des § 7 des Versammlungsgesetzes 1953 
vor. 

Da die Regierungsvorlage und der Antrag den
selben' Gegenstand betreffen, hat sie der Verfas
sungsausschuß in seiner Sitzung am 16. Oktober 
1968 gemeinsam in Verhandlung gezogen. 

In der Debatte ergriffen außer dem Bericht
erstatter. die Abgeordneten C z e t tel, Doktor 
K r a n zirn a y r, Dr. P i t t e r man n, K r a n e
bit t e r, G u g gen b erg e r, Dr. va n T 0 n-

Dipl.-Ing. Wiesinger 
Berichterstatter 

gel, G rat z und der Auss·chußobmann SOWie 
Bundesminister für Inneres S 0 r 0 n i c s das 
Wort. 

Bei der Abstimmung erhielt der Antrag der 
Abgeordneten Probst und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem der § 7 des Versamm
lungsgesetzes 1953 aufgehoben wird (Versamm
lungsgesetz-Novelle 1967) (66/ A), nicht die er
forderliche Stimmenmehrheit. 

Der von der Bundesregierung vorgelegte Ge
setzentwurf wurde unter Berücksichtigung von 
durch die Abgeordneten G u gg e n b erg. e r, 
Dr. K r a n zirn a yr, C z e t tel und Doktor 
v a n Ton gel eingebradlten Abänderungs
anträgen angenommen. 

Die zu § 12 des Versammlungsgesetzes 1953 in 
der Fassung der Regierungsvorlage vom Aus
schuß beschlossene Abänderung soll nur dem 
heutigen Sprachgebrauch Rechnung tragen und 
stellt keine Änderung der Rechtslage dar. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den A n-
t rag, der Nationalrat wolle ·dem von der Bun
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf (874 der 
Beilagen) mit den a n g e s chi 0 s sen e n A b- . /. 
ä n der u n gen die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Wien, am 16. Oktober 1968 

Probst 
Obmann 
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2 995 der Beilagen 

"j. 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 874 der Beilagen 

1. Artikel I Punkt 1 hat zu lauten: 

;,1. Der § 2 erhält folgende Fassung: 
,§ '2. (1) Wer eine Volksversammlung oder 

überhaupt eine allgemein~ugängliche Versamm
lung ohne Beschränkung auf geladene Gäste ver
anstalten will, muß dies ~~enigstens 24 Stunden 
vor der beabsichtigten Abhaltung unter Angabe 
des Zweckes, des Ortes und der Zeit der Ver
sammiung der Behörde (§ 16) schriftlich anzeigen. 
Die Anzeige muß spätestens 24 Stunden vor dem 
Zeitpunkt der beabsichtigten Versammlung bei 
der Behörde einlangen. 

(2) Die Behörde hat auf Verlangen über die 
Anzeige sofort eine Bescheinigung zu erteilen. 
Die Anzeige unterliegt keiner Stempelgebühr.' " 

:', ;)::<\i;::~, =. _ ., :.'/--,(;:~ .• ," ~~ • 

,,2. Der § 7 erhäl.~fqlgt:Ij.d~ Fassung;, '" ',' 
,§ 7. Während der ,NatiQna~ra~;de.rBumlesfa't, 

die Bundesversammlung oder ,ein 'Landtag Vier!'. 
sammelt ist, darf im,:Um~J;:ei~,vQn,;39D~m ,vor). 
ihrem Sitze keine'Versammlung' unter freiem 
Himmel stattfinden.''' 

3. Der bisherige -'Punkt :2;Jes Artikels lerhälp 
die" Bezeichnung. 3~., ' ... ~. :',> '-\~'-..... ; ~,'.- , 

4. Der bisherige PUhkt 3 ,des Artikels:I 'erhält 
die Bezeichnung 4. v ,,' ,,"' ,",,' .,',', .. ' 

5. Im Artikel I P~I1~tt,(n~~) t~h~',anß~ell~ 
des Wortes "Abgeor9nete'~" das JWprt ""VertlW:; 
ter". 

. .... "'-.:}" " .,', 
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